
s

Genehmigt durch die BesohlUse des Großen I‘rsbytriums
VO1fl 8, November 1926 und der ordentJ.cheu Cemeinde—

versammlung vorn 23 November i926

I;...e,.

———==oOoOoOo==-—

emeind eordntzng

für die

DEUTSCI!E EVANGEMSCfl-REFOPMIERTE GEIND

FraDJrt a0M

—=00oOoO 0=——--



\.

Abschnitt 1,

Von der Gemeinde, ihren Gliedern, deren Rechten und Pflichten,
dem Erwerb und Verlust des Geineinderechtes.

--ø-Q--

Die deutsche evangelisch-reformierte Gemeinde zu. Frankfurt
ist ein Glied der gesamten evangelischen; besonders der evangelisch—
reformierten i.rohe welche auf dem in der heiligen Schrift geoffen—
barten Gotteswort aJ.s ihren alleinigen Grunde beruhte

Sie ist auf da am 13 September 1554 von den damals eir€ewan—
derten Reformierten aufgestellte und dem Rate dez‘ freien Reichsstadt
Prnkurt überreichte Glaubensbekenntnis gegrttnd e t

Die deutsche evangelieoh--refrmierte Gemeinde ist ein Glied der
evangelischen Landeskirche Frxikfurt aj, und verwaltet ihre .Auge—
legenheiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen selbständig ( 5und § 51 der Verfassung der evangelischen Landeskirche Frankfurt IaOMQ
vom 12, Januar 1923),

§3,

Der Gemeinde gehören diejenigen evangelischen Bewohner de
Stadtbezirke FrnWurt aCM, an, welche

entweder durch die Konfirmation in die Gemeinde aufgenommen
sind

oder ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde durch eine schriftliche
Erklärung an das Prebyteriurn oder an den Vorstand der ver—
einigtea evangelisch—reformierten wiid evangelisch—lutherischen
Synode bestätigen,

§ 44

Alle Mitglieder der Gemeinde haben gleichmäßigen Anteil au den
kirchlichen Gndenmitteln und Anspruch at unentgeltliche Vornahme
aller kirchlichen Han4lungen für sieh und ihre Familienmitglieder.

§5,

$timmberechtigt siiid die in den Listen der Gemeinde etgetragenen
volljährigen Gemeindemitglieder.
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6.

Ausgeschlossen von der Austtbung des Stimmveobtes ist:
1. wer nicht die volle bürgerliche GeechftsfWiig1eit besitzt,
2. wer nicht die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt,
5.. wer sich wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das die Aberkennung der bttrgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen kann., ingerichtlicher Untersuchung befindet,
4. wer gemß Feststellung des Stehenden resbyeriums durch Bekun—dung kirchenfeindlicher &esinnung oder durch unehrbaren Lebenswandel ein &Sffentliehes Ärgernis gibt.

*7.
Die Gemeindezugeh5rigkeit erlischt:

a) durch Austritt aus der iCirche,
b) duroh Verlegung des Wohnsitzes außerhalb des StadtbezirkesFrankfurt a,M,,
c) durch ttbertritt zu einem anderen Bekenntnis,
d) durch schriftlicIe Erklärung an das Prebyterium oder an denVorstand der evangelisch—lutherischen und e‘itangelieoh—refor—uierten Synode über den Anschluß an eine andere hiesige ICir—ohengemeinde

r.
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Abs c hn itt 110

Die BehUrden vid er der Gemeinde0

-
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Zur Vervia1tuzr aller leiieiten dr Gemeillde d:enen als

Gemeindebehen •..
‘..: -‘

a) Da StehEnde Prsytem . ••..

b) Di Gz fc :r ytrt, 1..‘.r-i

o) De Gc‘r“hIt der t “berchter Ge:domItglieder

Die Gemeinc wird r..-ch au2en durch das Stehende Fresbyterium

gerichtlich Lnd ßererictlic vertreten0

A., Das Ste.ende Prebteriin.,

§9,-

Das Stehende Presbyterium‘setzt sich aus Abteilugcn zusaen,

nlioh: -‘ •. .

.

- .

1 aus dem in Amts slehenden Ffarrrn der Gens‘

2 aus sechs Gemeinemiti:Ledez als Ältesten,

3‘ aus CCi1tj Gemei erLtl.r:i le Dink.nen (Armenflegern)

Die te.a er er A1bcen d ‘n Letrcgt 2 J Alijahr—

lich, jedoch erst mit. EinfIrun ilirar Naohfclger, tretn die

3 Dienstältesten aus jeder disr beiden Abteilungen aus; ie sind

erst nach Ablauf eines J.iues wieder wählbar — Die3engen Ältesten

und 3 Diakonen, welche m zweii;en Amtsjahre stehen, bilden die erste

Bank, diejenigen 3 Alte sten und 3 Diakonen, welche im ersten Amts—

jahre stehen, d±e zweite Baaik0
P1e4 I_ -“

§iO

Das Stehende rehyteriurn ist der Vorstand der Gemeinde, es hat

die Verpflichtun das krchliche Leben in der Gemeinde zi pflegen,

die Gemeinde4rdmz azffreöht zu erhalten und die Rechte der Gemein—

de nach außen zu vertreten und zu wahren

Wil1enerk]..ärungen des Presbyteriums sind gültig tir.d rechtsver

bindlich, wexm sie die Unterschriften des rotokollführenden Pfar—

rera, des ersten Aeltesten erster Bank und des ersitea Diakonen

erster Bank :der deren Vertreter und das beigedruckte Kirchensiegel

aufweisen

Das Stehende Freebyteriam ist für seine Gesohäftef irung dem

Grofez. Presbyterium verantwortlich.

§11.
- ./

Die Gesohäf sführtzx‘dec Stehndei Preebyteri.ums richtet sich
nach der von dem Großen Presbyte.rium z‘u genabinigenden Geschäfts—
ordrnx Der erste Alteste erster Bank h1; die Sitzu u erffnen,

__1_,

... .J — ‚„‚ ‘‘‘



§ 12
Zu dein Gesohäftskreise des Stehenden Prebyterum gehöreninsbesondere

1 die Aufsicht über das gesamte Kirchenwesen der Gemein.de
2 die Vorbereitang der Vorlagen an das Grf3e Prebyter.uin.rnd die Gemeindeversammiting und de Aaef hruiig ihrer Be

schlüsse uowie atioh die Feststellg der Fretokolledieser Gemeindebeh3rden suweit diese nicht anders be—

3 die übex dac Gerne: a ve i3gea tmi über dessen
Verwa die GenrLmgL1g va noer saL ages der
MinieteLai« und de e3a d.e AffsteiJmg desj lihei Iiau981 -lae M:.x.:t teria1kaee zur Vor
lage ai das Crci3 P esb ‘ 1e die Vorlage der

hriichen Re ohn gsabLage de Ix..eria1asse und derDiak.zickase an das ‘( I‘e s ti‘ni
4 der Vschla de Vaa1‘n voa Par.‘erii
5 die nabnc; de ffaxantsgbflfw da Geme:2debeamten

wad suastgen tel1ten die rnrnt;ng ihrer Besol—duii,g unerhaih d s fe s;ge tz:i Jar‘e ehaushaits ihre
EinweEng ±a der. D±enst d ihre Ea asszrig9 sweit es
ioh nieh uni die Entlassung eines Pfaramtegehilfen imD.:lwege handet

6 die Vegebing der SUiendien 2d uiI
7 die Bes .irog derjenigen .ngelege:heite.; weiche dem

fei -‘re sbytoriarn vr].;gt werden soliaa
8 die Auste]Jrg eines Vezeic :ies der stmmberehtgte(iemeiz.demitglieder und die Mtgiieder des Grm iRasbyte—riuns

. -

r G-esanheIt des Stehenden Presby;e.ti:ms sind die eixe1nenAbteilungen und Mitglieder d sebej‘,, swe alle Aestellten derGemeinde uate geordnet md fr die 1ichtm.Cige E:zfü].limg ihrerAmts tz.d DIenstobiiegeaheite. vora:wetiich

§ 14.
Den 1teeten J.iegt die Ve:cwa:ig d i: criai und Stif—tagrermgens c ieit iet.• res der Dia:jnie UberweseniStG Uber Ue 5° hren uJLd von demVorsitzenden zu. unterziae:i.
Die Kassif Liegt dei beideu zweiten Ältestozi (ersterimd zweiter Bari) ob0

§15
Die Ältesten haben alijahrlieh rechtzeitig vor Begbn des neuenRechrningsjahres den V.ranohlag über Ei,.ahmen und Atsgaben derMinistera].k3s3e dein Presbyterium zur weiteren Be.l&ffassmgvorztlegen0



§i6

Die Diakonen verwalten das Diakanieverrnögen der demeinde und

die ihnen durch die Stifter überwiesenen Vermächtnisse.

Die Ge sohäftafUhrung der Diakonie richtet sich nach einer von

dem Großen Presbyterium zu. genehmigenden Gesohäftsordnrng9

Das Grot3e Presbyteriwn besteht aus: -

1 de Mitgliedern des Stehenden Presbyteriurns.

2 den fruheren Mitgliedern des Stehenden F‘eibteriums; 80—

fern sie ununterbrochen zwei Jahre dem Stehenden Preeby—

terium axigeht5rt haben und ihnen noch die Stimrnbex‘echtigiing

in der Gemeinde zustht;

3. oeohzehn stiminbereohtigten Mitgliedern der Gemeinde, die

von der Gemeinde zu wahlen sind0

Die .Amtsdauer der unter 3 aufgeftiltrten MitgiZeder beträgt 2 Jahre.

Ailjbrlich tritt die Hälfte dieser Mitglieder ans; sie sind wieder

wh1bar

§ 19,

Zum GeschäftsIcreiee des G-roße, Presbyteriums geh5ren folgende

Angelegenheiten:

1. die tiberwachung der Gesohäfteführung des Stehenden Presby—

teriums

2 die Festsetzung des jhrlit,hen Haushaltlanes der Ministe—

rialkasse sowie die Abnahme der jährlichen Reohnungsablagen

der MnZsterial— und der Diakoniekasse3.

3. Akauf Verkauf u.ad dringliche Belastung von C-undeigentum

der Gemeinde

4 die Feststellung der Pfarrgehälter die Besohlußfaisung aus

Anlaß der Pensirnierung oder Amtsentsetzing eines Pfarrers

Dach den hierüber bestehenden besonderen Bestiminwigen;

5 die Vorberatimg über die Abänderung dr bestehenden oder

die Eiftilu-trng einer neuen Gemeitidecrdiung

6. die Genehmigung zu. Änderungen der kirohliohe;. Liturgle ‚der

C‘euchäfts,rdr.ung des Stehenden Preebyterums und der Wahl—

vorschlagsabteilung sowie der Dienstanwoisungei der Preby—

terialen und der Kirohenbeamten

7, die nach der Verfassung der evangelischen Landeskirche Fraz2—

furt a0M0 vom 12. Januar 1923 vQrzunehmenen Wahlen

8. alle sonstigen Angelegenheten9 welche das Stehende Preby—

terium dem Großen Presbyterium übeiweist;

). die Bestimmung derjenigen ge]egeriheiten, welche der Ge—

meindeversrnrnlu.ng vorgelegt werde: sollen0



§ 20

Zu den Sitzungen des Großen Presbyteriums lädt nach Be schluß
des Stehenden Presbyteriums der erste Älteste erster Bank ein
und gibt dabei die Tagesordnung an. Auf begründeten, schriftlich,
einzureiehenden Antrag von mindestens 10 Mitgliedern des Großen
Presbyteriume muß das Stehende Presbyterium das Große Presbyte
rium binnen längstens vier Wochen einberufen.

Der erste ilteste erster Bank eröffnet und schließt auch die
Sitzungen des Großen Presbyteriums und leitet die Verhandlungen.

§22,

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimineuuehrheit gefaßt,
sofern nicht anders vorgeschrieben ist. Bei Gleichheit der Stim
men ist ein Antrag abgelehnt.

Über solche Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung
stehen, darf kein Beechlu3 gefaßt werden.

Ober Anträge, welche das Große Presbyterium dein Stehenden
Presbyterium zur Vorbereitung überreicht, hat dieses binnen drei
Monaten zu berichten, sofern nicht eine andere Frist bestimmt wird.

§23.

Das Große Presbyterium bildet aus seiner Mitteeiae Wahivor—
schlagsabteilung von 11 Mitgliedern ihr müssen der protokollfth—
rende Pfarrer des nächsten Jahres, der erste Älteste zweiter
Bank und der erste Diakon zweiter Bank angeb5ren. Die Wahlvr—
schlagaabteilung wird alljährlich gewilt. Die Mitglieder sind
wieder wählbar.

Die Wahlvorsohlagsabtel.lizng hat dieWahivorschläge. zum Stehen
den Presbyterium, zum Großen Presbyterium, zur Synode md zur
Landeskirche ( 19 Z.7 der Gemeindeordnung) aufzustellen.

Den Vorsitz in der Abteilungfllhrt der erste Älteste zweiter
Bank, Die Abteilung gibt sich eineS Geschäftsordnimg die der Ge—
nehmigung des Großen Presbyteriums unterliegt.

-.

§ 24.

Die stiimnberechtigten Geineindemitglieder bilden die Gemeinde—
vers!nTn1ung. Sie ist zuständig:

1. flir die Wahl eines Pfarreres

2. für die Entgegennahme eines Berichts über die religiösen,
sittlichen und finanziellen Zustände der Gemeinde,

3. für die Beschlußfassung über Abänderung der bestehenden
oder Einführung einer neuen Gemeindeordung

4. für die rledigung derjenien Angelegenheitefl, welche das
Presbyterium der Gemeindeversarnmlung zur Entscheidung vor
legt. Anträge, dje wenigetens 20 stimmbere ohtigte Gemein—
demitglieder mindestens 5 Tage vor der Gemeindeversainm].Urig
schriftlich dem Stehenden Presbyterium vorlegen, müssen
auf die Tagesordnung der Gemeindeversaminltng gesetzt wer
den.



Die Gemeindeversarn1ung ist jrlioh wenigstens einmal gagen

En1e des Kirchenjahres zur Entgegenna2m5 des Jahresberichtes ein—

zuberufen0 Auf sohri:ftliehen Antrag von mindestens 50 stiminbe—

reohtigten Gemeindemitgliedern muß das Stehende Presbyterium eine

außerordentliche Gerne indeversa.nmilixng innerhalb 4 Wochen einberufen.

Zu. den Gerneinde‘versarnrnlurgen, die mgliohstan einem Somtag

nachmittag stattfinden sollen, lädt der erste Alte ste erster

Bank Lvii reformierten Kirohenblatt unter Angabe der Tagesordnung ein0

Zwischen der Bekannmaohung und dem Tage der VersazmuJ..ung mW3

eine Frist von mindestens 10 Tagen liegen0 Während dieser Zeit

sind die auf die Tage sordntmg beglichen Vorlagen sowie das Ver—

zeichnis der stimmberechtigten Geiaeindeglieder im Gemeindeamt zur

Einsichtnahme aufw1egenD

§27

Der erste Älteute erster Bank ertffnet, schließt und leitet

die Verhalungen der Gemeindeversamlung.

Der vorn Stehenden Presbyteriu.m :zu ernennende rotokolUWrer

steflt eine Gegenwarteliste auf und fUgt sie dem ProtokoU als

Anlage bei0

28, —

Bei der Besprechung des Jahresberichte ( 24 Nr. ) kenn jedes

Mitglied WUnsche und Besohweden vortragen0 Neue Anträge dazu. k3n—

nen nr dann zur Abstimmung gebraobt:werdea, wenn das Stehexde

Presbyterium nicht eine vorherige Beratung durch das Fresbylerium

verlangt0

Besohliisse werden mit einfacher StimenrneI2rheit gefaßt, soweit

nicht bestimmte Vorschriften eine andere Mehrheit fDrdert Bei

Stimrnengleiehhit ist ein Atrtrag abgelehnt0

§29

Zur Beschlußfassung über. Änderungori. der beatehenden oder die

Eizffthru2g eIner nei.en Gerneindecrdnu.ng it eine Mehrheit von zwei

Drittel der Stimmen der Aiwesenden.erforderlich

1

—9—

5 Wahl des Stehenden Preabyterlume.

1*

0 g 0
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.A b s c h 11 i t t I11

Die Beamten der Gemeinde.
_ø_o_,._o

A Das Am17 de“ Pfarrer

§ 3O
WähJ.barum Pfarramt für die Gemeinde sind alle zir Verwaltung

des geistlichen Amts in der evangelischen Kirche befä.higten, dem
Bekenntnis der Gemeinde zustimmenden Personer. welce bereit sind,
das Pfarramt ‘nach der heiligen Schrift und im Sinn und Geist des
Glaubensbekenntnisses vom Jahre 155411 sowie nach der. h‘ die Ge—
meinde geltenden Gesetzen und kirchJichenQrdrningen zu. ±ühren

§3‘L
Ftir die Vorbereitung der Wahl eines Pfarrers st das Stehende

Freebyterinni zuständig ( 12 Ziffer 4) Es fordert einige Bewer
ber zu Gaetpredigten auf, nach deren Ablauf da8 Grti3e Fresbyteriin
entscheidet, ob und welche Bewerber der Gemeindeversainmlung ur
Wahl vorgeschlagen werden soilen. Die Zahl der Vorzusohlagenden
soll mindestens 2, möglichst edocb 4 betragen.

§32

Die Wahlhaiadlung findet an einem Sonntag statt I dem Gottes
dienst des vorhergehenden Sonntags wird sie der Fifrbitte der Ge
meinde empfohlen0

§330

In der zur Wahl berufenen Geineindeversammlrng erhält jedes
stimrnberechtigte Gemeindemitgled Stimmzettel mit den Namen der
vorgeschlgenen Bewerber, Die Abstimmung erfolgt, indem jedes
Mitglied nach erfolgtem Aufruf eine der Stimmzettel mit e i nem
Namen in die aufgestellte Urne legt0 Nach Bee.äigung der ATs1m—
mung verliese der er&..e Älteste erster Bank die Stmxnettel, Die
Wahl erfolgt mit abeoiu;er Stimmenmehrhei0 Wird diese nicht er—
re1.ht, O ist die WahJ..handlung unter Ausscheidung deb Mindest-»
bestimmten bis zur rlangung der ablte. Mehrhoit zu wieder—
bolen. In dem Falle der Stimmengleichhe±t entecheidet das Ios
Nach vollzogenerWahl verkiindigt der erste Älteste erster Bank
das Ergebnis und schlieft die Wahlhandlung.

:
§343

Nach dor taahme def Wahl wird der Berufene in einer Sitzung
des Stehenden Presbyteriu.mc durch Anerkerintg der Gemeindeord—
nung ud Urrlerzeichnung der fur das Pfarramt geltecideu Oronmg
verpflichtet und durch den diensaltesten Am genceia an einem
Sonntag in das Amt eirigefübrt
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35‘,

Die Anteilung der Pfarrer geschieht auf Lebenszeit. Bei

Dienstvergehen unterstehen d±e Pfarrer dem Disziplinargesetz

-der anurter Landeskirche

§ 36

Die Gschäftsverteilung unter die Pfarrer erfolgt nach der

Ordnung in der Ftilirung des Pfarramte, welohe durch das Größe

Presbyterium festzusetzen ist0

Die dem Pfarraint “nittelbar vorgesetzte Behörde ist das Ste

hende Presbyterium0 Die Pfarrer sind ihm fUr die gewissenhafte

Ptlhrung ihres Amtes verazltwortlichQ

§ 38.

Da den Pfarrern das Pfarrat persönlich anvertraut ist, so

dürfen keine Amtshandlungen ohne ihre Ge ehmigwg durch einen

anderen Geistlichen versehen werden.

Bei vortibergebender Verhinerun hat der Pfarrer für seine

Vertretung zu sorgen; bei Jngrer Verhinderuzg kann das Stehende

Presbyterium eine Pfaramtsgeh]n anstellen.

Der Pfarramtegehilfe hat da$ Stehende Presbyterium der Gemeinde

als die für sein amtliches Vehinis ihm zuäohst vorgesetzte Be

hörde im betraohten dessen Weisungen anzunehmen und zu. befolgen.

§41

Die Pfarramtegehilfen könner. —vrbebaltlicb ihrer vertrag1ihen

Rechte ihrer Dienste bei der Gemeinde u ‚eder Zeit enthoben wer

den.

§ 42

Alle übrigen Beamten und de Diener der Gemeinde werden von dem

Stehenden Presbyterium ernannt, und vor demselben durch Untersohrei

ben der vorhandenen eder vom Grofen Presbyterium zieu.,zu erlassende

Dienstanweieungen verpflichtet0 Für die gewisse.hafte Wahrnehmung

ihrer Dienstobliegenheiten sind sie dem Stehenden Presbyterium ver—

antwortlioh, sie kömen von demselben, vorbehaltlich der in ihrer

Dienstanweisung festgesetten Rechte, auf Grund eingetretener Dienst—

ufhigeit oder grober Dienstvrietzungen aus dem Dienste der Ge

meinde entlas3eD, werden

\
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Abschnitt IV

Von. den Wahlen xa Gro[3en und Stehenden :Presbyterium.

§43

De Wahlen finden in gemeinsamer WahlhandLg tatt,

.
44

Wählbar sind die über 25 Jake alten stinimberechtigten Geinin—

deglieder0 Zum Amt de$ ersten ilteste und des ersten Diakonen sol—

le‘i m5glichst nur solche Gemeindemitglieder gew].1t werden, welche

den Stehenden Presbyterium beret angeh?5rt haben

§45

Zt‘r Ers&;zuug der ailjbr1ioh asscheidenden Mitglieder hat -44

bis zum 15 September d Stehenden Pres.

byterlum Wahlvox‘ sch11g e iz‘.re iohen0 :oa s Pre sbyteritm verL5ffent—

:j01t diese Vcrschlge alsbaldim Refcriierten Kircheblatt. Bin

nen 3 Wochen .aoh dieser
kmien weitere Wahlvor—

schge bei der Wahlvorsch1agiäbte ]img eingereicht werden, die

von mindestens 10 stimmberchtigten Gerne tudemitgliedern unterzeich

net flein m1ssen0

Den Wahivorsohlagen sd E-‘kLärungen der Vorgeschlagenen beizz—

fügen, daß sie im Fa]1eihrer Wahl zur (Ybernabme de Amtes bereit

sind Das zu. wihleyde Gemeindemitglied rnu‘i3 diejeigenKemntnirie

und Eigenechaften beeitzen welche seine AmtfUbrug erfordertg

sein bisheiiges Verhalten mu2 die Erwartung einer lebendigen Teil—

n&me an den Angelegeflheiten der Kirche ud der Gemeinde rechtfer—

tigenQ Eltern und Kinder, Geschwister Eheleute eoJien nicht zu

gleicher Zeit im Sthenden Presbyterium im Ate seir

Das Stehende Presbyterium bestimmt Zeit und Ort der Wahihand—

lung und verffentlicht dies unter gleichzeitiger Mitte.ilu.i der

Wahlvorschlge zum Sleenden und Grof3e:2. Presbyterium. Die § 25

u.nd 26 der Gemeindeordnng finden sia Anwendung.

§47

Das Stehende Pre&yterlum bestellt einen Wahlvorstand der au.s

einem Vorsitz eoden einerja Ste]lver-i;reter einem Protokoliflihrer

und vier Beisitzern besteht; der Vorsitzende hat dem Stehender

Presbyterium azugehren0 V1äi‘eo.d der Wahlhandlung dürfen Vor—

oitzende und Protokoilfiihrer iiht gleichzeitig abwesend sein,

im übrigen geriiigt die Azwee:aeit von dreI Mitgliedern

1 -

1

1

7



§ 48.

Die Wahlen sind geheim und erfolgen durch Stfnin‘ettel getrennt
tur Großes und Stehendes Presbyterium. Relative Stimmenmehrheit
entscheidet, bei Stiinrnengleiohheit entscheidet das Los,

tber die Wh1handluxig ist ein Protokoil aufzunehmen, das von
sämtlichen Mitgliedern des Wahivorstandes zu unterzeichnen ist.

§50.

I[aoh geschlossener Wahl stellt der Wahlvorstand das Wahlergeb
nis fest und übersendet em Stehenden Presbyterium das Wahlproto—
koll nebst den versiegelten Stimmzetteln4.

§ 51,

Jedes etimmbereobtigte Gemeindemitglied ist befugt, innerhalb
einer Woche gegen die Wahl wegen Verletzung der Wahlvorschriften
( 24 25, 26 der Gemeideordnung) Einspruch zu. erheben, das Ste
hende Presbyterium außerdem, wenn die Person des Gewählten nach
dem Ermessen von zwei Drittelv‘dee Presbyteriums den Voraussetzun—
gender § 5,, 44 und 45nicht entspricht.

Tjber den Einspruch entscheidet eine innerhalb vier Wochen nach
erfolgter Wahl einzuberufende Gemeindeversimn1ung.

§52.

Xann ein in das Presbyterium Gewählter sein Amt aus erheblichen
Grtinden nicht antreten oder scheidet er vor Ablauf seiner Amtsduer
aus, so wählt das Presbyterium. de Vertreter fUr die Zeit bis zur
nohsten allgemeinen Ergnzungswahl, bezw. fir den Rest der .amts—
dauer des Ausgeschiedenen,

§53H

Die Einführung der Neugewählten erfolgt am ersten Adventsomitage,
ihre Verpflichtung in der ersten Sitzung des Stehenden bezw. Großen
Presbyteriums nach stattgehabter Einführung.

_.—._._.—._

Schluß.

§54.

Alle seither gültigen Ordnungen und Bestimmungen, insoweit sie
mit dieser Gemei.udeordxurng in Widerspruch stehen, sind aufgehoben.

_._..
—e,,_


